
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils - Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik 
(Teil A Abschnitt II Ziffer 2 der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  

 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 
Beschluss der Mitgliederversammlung der VKA vom 8. November 2002: 
 
Den Mitgliedern der Mitgliedverbände der VKA wird freigestellt, die Angestellten in der Datenver-
arbeitung nach dem Tarifvertrag zur Änderung und Ergänzung der Anlage 1a BAT (Neufassung 
der Fallgruppen 1) vom 24. Juni 1975 einzugruppieren. 

– 

 

6 

– – – – 

 
1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Berufsaus-

bildung (z.B. Fachinformatikerinnen und -informatiker der 
Fachrichtungen Anwendungsentwicklung oder Systemin-
tegration, Technische System-informatikerinnen und -
informatiker, IT-System-Kaufleute oder IT-
Systemelektronikerinnen und -elektroniker) und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

 

VII / 1.b) 
VII – 6 J 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielseiti-
ge Fachkenntnisse erfordert. 
 
(Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen 
sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung (des Be-
triebes), bei der der Angestellte beschäftigt ist, zu beziehen. 
Der Aufgabenkreis des Angestellten muß aber so gestaltet 
sein, daß er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielsei-
tiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden 
kann.) 
 

 
2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige 

Fachkenntnisse erfordert. 
 

(
1
Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse 

von Rechtsvorschriften oder näheres kaufmännisches oder 
technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises. 

2
Die 

gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich 
nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung [des Betrie-
bes], bei der die/der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 
3
Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so 

gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher 
und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet 
werden kann.) 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
VIb / 
1.b) 

VII – 6 J 
VIb 

EG 6 / 
EG 5 

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielseiti-
ge Fachkenntnisse erfordert, nach sechsjähriger Bewährung 
in Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 1b.  
 

weggefallener Aufstieg 

7 

– – – – 
 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die ohne Anleitung tätig sind 
 

VIb / 
1.a) 

VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielseiti-
ge Fachkenntnisse und mindestens zu einem Fünftel selb-
ständige Leistungen erfordert. 
 
(Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen 
sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung (des Be-
triebes), bei der der Angestellte beschäftigt ist, zu beziehen. 
Der Aufgabenkreis des Angestellten muß aber so gestaltet 
sein, daß er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielsei-
tiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden 
kann. Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausge-
setzten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Er-
arbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen 
geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese 
Anforderung nicht erfüllen.) 
 

gestrichen  

8 

– – – – 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit über die Stan-
dardfälle hinaus Gestaltungsspielraum erfordert. 
 

Vc / 1.a) 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielseiti-
ge Fachkenntnisse und mindestens zu einem Drittel selb-
ständige Leistungen erfordert. 
 

gestrichen  
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
 
(Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen 
sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung (des Be-
triebes), bei der der Angestellte beschäftigt ist, zu beziehen. 
Der Aufgabenkreis des Angestellten muß aber so gestaltet 
sein, daß er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielsei-
tiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden 
kann. Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausge-
setzten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Er-
arbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen 
geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese 
Anforderung nicht erfüllen.) 
 
 

9a Vc / 1.b) 
Vc – 3 J 

Vb 

EG 9 
(St. 5 

nach 9 J 
St. 4, 

keine St. 
6) /  

EG 8 

 
 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielseiti-
ge Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert. 
 
(Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen 
sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung (des Be-
triebes), bei der der Angestellte beschäftigt ist, zu beziehen. 
Der Aufgabenkreis des Angestellten muß aber so gestaltet 
sein, daß er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielsei-
tiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden 
kann. Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausge-
setzten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Er-
arbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen 
geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese 
Anforderung nicht erfüllen.) 
 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, deren Tätigkeit zusätzliche 
Fachkenntnisse erfordert. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9b 

Vb / 1.a) 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9 
(St. 5 

nach 9 J 
St. 4, 

keine St. 
6) /  

EG 9 
(St. 5 

nach 9 J 
St. 4, 

keine St. 
6) 
 
 

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche, umfassende 
Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert. 
 
(Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegen-
über den in der Fallgruppe 1b der Vergütungsgruppe VII und 
in den Fallgruppen 1a der Vergütungsgruppen VIb und Vc 
geforderten gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen 
eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.) 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, deren Tätigkeit umfassende 
Fachkenntnisse erfordert. 
 
(Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in der 
Entgeltgruppe 9a geforderten Fachkenntnissen eine Steigerung 
der Tiefe und der Breite nach.) 

 

Vb / 1.b) 
Vb – 4 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9  

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich dadurch aus Buch-
stabe a heraushebt, daß sie mindestens zu einem Drittel 
besonders verantwortungsvoll ist. 
 

gestrichen 

 Vb / 1.c) 
Vc – 3 J 

Vb 
EG 9 / 
EG 8 

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielseiti-
ge Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert, 
nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fall-
gruppe 1b.  
 

weggefallener Aufstieg 

 
IVb / 
1.a) 

IVb ohne 
Aufstieg 

EG 9 /  
EG 9  

 
 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1a heraushebt, daß sie 
besonders verantwortungsvoll ist. 
 
 

 
gestrichen 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20VII%20FG1b
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20VIb%20FG1a
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20Vc%20FG1a
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
IVb / 
1.b) 

Vb – 4 J 
IVb 

EG 9 / 
EG 9 

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1a heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Drittel besonders verantwortungsvoll 
ist, nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vb 
Fallgruppe 1b. 
 

weggefallener Aufstieg 

10 

– – – – 

 
1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hoch-

schulbildung (z. B. in der Fachrichtung Informatik) und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

– – – – 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b, deren Tätigkeit einen 

Gestaltungsspielraum erfordert, der über den Gestaltungs-
spielraum in Entgeltgruppe 8 hinausgeht. 

 

11 

– – – – 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich 

mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen 
aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
 
(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbei-
tung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische 
Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche Weisungsbe-
fugnis beinhalten.) 
 

– – – – 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich 

durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 
heraushebt. 

 
 
 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20NFG1%20G%20Vb%20FG1a
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbei-
tung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische 
Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche Weisungsbe-
fugnis beinhalten.) 

 

12 

IVa / 
1.a) 

IVa ohne 
Aufstieg 

 
EG 10 /  
EG 10  

 

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich mindestens zu ei-
nem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 1a heraushebt. 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindes-

tens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich 
mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Ent-
geltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt. 

 

IVa / 
1.b) 

IVa – 4 J 
III 

 
EG 11 /  
EG 11  

 

 
 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 1a heraushebt. 
 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindes-

tens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 
heraushebt. 

 

    

 
3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähri-

ger praktischer Erfahrung, die durch ausdrückliche Anord-
nung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind 
und denen mindestens  
a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der 

Entgeltgruppe 11 oder 
b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der 

Entgeltgruppe 10  
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 III / 1.b)  
EG 11 / 
EG 11 

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Vergütungsgruppe IVb 
Fallgruppe 1a heraushebt, nach vierjähriger Bewährung in 
Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 1b. 

weggefallener Aufstieg 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

13 

III / 1.a) III – 5 J II 

 
EG 12 /  
EG 12 

 

 
Angestellte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich durch das Maß der 
damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Vergü-
tungsgruppe IVa Fallgruppe 1b heraushebt. 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tä-

tigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Maß der 
Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fall-
gruppe 2 heraushebt.  

 

    

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähri-

ger praktischer Erfahrung, die durch ausdrückliche Anord-
nung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind 
und denen mindestens  
a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der 

Entgeltgruppe 12 oder  
b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der 

Entgeltgruppe 11  
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 


